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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 1 
 
Jugendhilfe; 
Gewährung von Kreiszuschüssen für investive Maßnahmen im 
Bereich des Jugendsports 
 
Anlage(n): 
Tabellarische Übersicht der Anträge 

 
 
Sportbeirat am 18.10.2017 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Im Haushalt 2017 sind für investive Maßnahmen des Jugendsportes 72.000,-- € einge-
stellt.  
 
Der Haushaltsansatz kann eingehalten werden. 
Bei kompletter Auszahlung aller beantragten Maßnahmen würde der Auszahlungsbe-
trag bei 53.973 € liegen. 
Werden die Maßnahmen wie von der Verwaltung vorgeschlagen genehmigt, beträgt der 
Auszahlungsbetrag 49.962 €. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sportbeirat empfiehlt den Jugendhilfeausschuss die Zuschüsse für die Maßnahmen 

Nr. ……….. zu bewilligen. 

 
 

FB 11 

Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding 
 
Ansprechpartner/in: 
Eva  
Haas  
 
Zi.Nr.:  
 
Tel. 08122/58 1154 
eva.haas@lra-ed.de 
 
Erding, 28.09.2017 
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Vorlagebericht: 
 
Für das Jahr 2017 sind fristgerecht 16 Anträge von folgenden Vereinen 
eingegangen (in der Reihenfolge des Eingangs): 

 Rot-Weiß Klettham-Erding 

 SV Buch am Buchrain 

 Schützenverein Eichenlaub Wambach 

 TSV Dorfen (2 Anträge) 

 SV Hubertus Hofkirchen  

 Tennisclub Isen 

 SpVgg Altenerding 

 Schützengesellschaft Die Falken Moosinning 

 FC Forstern 

 FC Lengdorf 

 ESC Dorfen (3 Anträge) 

 Schützengau Dorfen 

 Schützenverein Frohsinn Schönbrunn  
 
Berechtigt sind die dem Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) und dem Bayerischen 
Landessportverband (BLSV) angeschlossenen Vereine und Verbände im Landkreis Er-
ding gem. § 3 der Förderrichtlinien. 
Die oben genannten Vereine erfüllen diese Voraussetzungen. 
 
Die Förderung wird in Form von Zuschüssen gewährt. Der Zuschuss beträgt bei Maß-
nahmen, die ausschließlich dem Jugendsport dienen 15%. Für alle anderen Maßnah-
men, die überwiegend dem Jugendsport dienen, bis zu 10% der durch Kostenvoran-
schläge nachgewiesenen Herstellungskosten bzw. des Anschaffungspreises, jedoch 
nicht mehr als 15.000 € je Maßnahme (§ 4 der Zuschussrichtlinien). 
 
Kreiszuschüsse werden nur auf Antrag gewährt. Die Anträge sind bis spätestens zum 
01.04. eines jeden Jahres im Fachbereich 11 – Kreisentwicklung – einzureichen. 
Die Prüfung der Antragsunterlagen erfolgte durch den Fachbereich 11. 
Die zuständigen Gauschützenmeister im BSSB und der BLSV-Kreisvorsitzende wurden 
um eine fachliche Stellungnahme gebeten. 
 
Andere Organisationen des Landratsamtes werden bei Bedarf beratend herangezogen.  
 
Nach § 5 Nr. 1 der Förderrichtlinien darf zum Zeitpunkt der Antragsstellung mit dem be-
absichtigten Vorhaben noch nicht begonnen worden sein. 
 
Den Vereinen wurde auf Antrag seitens des Fachbereichs 11 der vorzeitige Baubeginn 
erteilt. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass dieses Schreiben keinen Genehmigungsbescheid 
darstellt und dass eine endgültige Entscheidung über die Höhe und die Auszahlungs-
modalitäten der Sportbeirat bzw. der Jugendhilfeausschuss trifft. 
 
Der Zuschuss wird nach Beginn der Baumaßnahme ausgezahlt, eine dem Baufortschritt 
entsprechende Auszahlung in Teilbeträgen ist möglich. 
 
Nach § 6 der Richtlinien ist der Sportbeirat vorberatend tätig. Die verbindliche Entschei-
dung trifft der Jugendhilfeausschuss. 
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Rot-Weiß Klettham-Erding 
Der Sportverein Rot-Weiß Klettham-Erding hat 686 Mitglieder, davon sind 
275 Mitglieder unter 27 Jahre (40,08% Jugendanteil). 
Die Kosten der Dachsanierung und Dämmung der Turnhalle belaufen sich 
auf 18.906,77 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme.  
Die Stadtverwaltung Erding gewährt hierfür keinen Zuschuss.  
Gemäß § 4 der Förderrichtlinien gewährt der Landkreis Erding nicht mehr als der von 
der zuständigen Gemeinde zugesagt Zuschuss.  
Eine Förderung durch den Landkreis ist somit nicht möglich. 
 
 
SV Buch am Buchrain 
Der Sportverein Buch a. Buchrain besteht seit 1978 und hat mittlerweile 393 Mitglieder, 
davon sind 160 Jugendliche unter 27 Jahre (40,7% Jugendanteil). 
Die Beschaffung einer neuen Flutlichtanlage, Fußballfangzäune am Hauptplatz und 
Trainingsplatz und 2 Toren sind nötig. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 7.586 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
In der Sitzung des Gemeinderates Buch a. B. wurde eine Förderung von 1.500,00 € 
beschlossen. 
Die Verwaltung schlägt vor, für die Flutlichtanlage und die Fußballfangzäune einen Zu-
schuss in Höhe von 10% der Herstellungskosten vor. Die Herstellungskosten hierfür 
betragen voraussichtlich 5.058,00 €. 
 
Die Tore könnten evtl. als Sportgroßgeräte gefördert werden. Der BLSV sowie andere 
Landkreise und Städte definieren Sportgroßgeräte nach dem Anschaffungspreis und 
setzten einen Betrag von ab 3.000€ an. Erst dann gilt die Bezeichnung „Sportgroßge-
rät“. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dieser Definition zu folgen.  
Damit wäre die Beschaffung der Tore (Anschaffungspreis: 1.264 € pro Tor) nicht förder-
fähig. 
 
 
Schützenverein Eichenlaub Wambach 
Nur Antragseingang. Es wurden bis dato die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht. 
Derzeit ist somit eine Förderung nicht möglich.  
 
 
TSV Dorfen, Abteilung Fußball 
Der TSV Dorfen hat 1766 Mitglieder, davon sind 1077 Mitglieder unter 27 Jahre (60,9% 
Jugendanteil). Die Abteilung Fußball hat einen Antrag auf Verbesserung der Fußball-
plätze mit einer Beregnungsanlage gestellt. Es fallen Kosten in Höhe von 14.401,38 € 
an. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Gemäß § 5 Nr. 6 der Förderrichtlinien muss ein Pachtvertrag oder dergleichen mit we-
nigstens 25 Jahren ab Fertigstellung der Maßnahme bestehen. In diesem Fall verlän-
gert sich der Pachtvertrag seit 2005 immer nur um 1 Jahr.  
 
Nach den Förderrichtlinien wäre eine Förderung nicht möglich. 
 
Die mögliche Förderung liegt bei 10% der der Herstellungskosten (1.440,14 €). 
 
Die Stadt Dorfen hat einen Förderzuschuss in Höhe von 2.250 € zugesichert. 
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Schützenverein Hubertus Hofkirchen 
Anno 1896 wurde der Schützenverein Hubertus Hofkirchen vom damali-
gen Dorflehrer gegründet. Der Verein zählt heute 106 Mitglieder, davon 
sind 28 Mitglieder unter 27 Jahren (26,4% Jugendanteil). 
Die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage ist durch den Neu- 
bzw. Umbau der „Alten Schule“ Unterhofkirchen zum Bürgerhaus notwendig geworden.  
Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 34.923,00 €. Eine mögliche Förderung würde 
10% der Anschaffungskosten (3.492,30 €) betragen. 
Die Zusage des Gauschützenmeisters liegt momentan noch nicht vor. 
Der Gemeinderat von Taufkirchen hat einen Zuschuss von 200.000,-- € verteilt auf alle 
sechs Vereine bewilligt. 
 
Im letzten Jahr erhielt der Verein bereits einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € 
(Höchstbetrag), für die Herstellung des Gebäudes. Die nun beantragte Schießanlage 
und das Gebäude stellen nach Ansicht der Verwaltung eine Einheit dar. Die Anschaf-
fung der Schießanlage steht im Zusammenhang mit der bereits mit dem Höchstbetrag 
geförderten Maßnahme und kann nicht getrennt betrachtet werden. 
 
Eine nochmalige Zuschussgewährung ist zumindest fraglich. 
 
 
Tennisclub Isen 
Der Tennisclub Isen hat 274 Mitglieder, 102 Mitglieder sind unter 27 Jahre (37,2% Ju-
gendanteil).  
Der bestehende Hartplatz soll zum Kleinfeldtennisplatz errichtet werden und im Rah-
men der Jugendarbeit für die Trainings- und Turnierzwecke der Kinder- und Jugendab-
teilung ausschließlich genutzt werden.  
Die Errichtung des Kleinfeldtennisplatzes kostet 14.458,82 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Der Markt Isen bezuschusst die Maßnahme mit 2.162,82 €. 
Von der Verwaltung wird eine Förderung in Höhe von 15% der Herstellungskosten 
(2.168,82 €) vorgeschlagen, da es sich um eine Maßnahme handelt, die ausschließlich 
dem Jugendsport dient. 
 
 
TSV Dorfen, Abteilung Turnen 
Der TSV Dorfen hat 1766 Mitglieder, davon sind 1077 Mitglieder unter 27 Jahre (60,9% 
Jugendanteil). Die Abteilung Turnen benötigt für Ihre Turnerinnen eine Anlaufbahn mit 
Sprungbrett um die Anlaufenergie für den Sprung über den Sprungtisch optimieren zu 
können. 
Die Anschaffungskosten hierfür belaufen sich auf 2.661,45 €.  
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Die Stadt Dorfen hat einen Zuschuss in Höhe von 400,00 € ausbezahlt. 
Nach den Sportförderrichtlinien ist die Anschaffung von Sportgroßgeräten förderfähig. 
Der BLsV sowie andere Landkreise und Städte definieren Sportgroßgeräte nach dem 
Anschaffungspreis und setzten einen Betrag von ab 3.000€ an. Erst dann gilt die Be-
zeichnung „Sportgroßgerät“. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dieser Definition zu folgen.  
Damit wäre die Maßnahme nicht förderfähig. 
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SpVgg Altenerding 
Die SpVgg Altenerding ist einer der größten Sportvereine des Landkreises 
mit 2.523 Mitgliedern, davon sind 1.417 Mitglieder unter 27 Jahre (56,16% 
Jugendanteil). 
Der Tennisplatz I ist trotz mehrmaliger Sanierungen nicht mehr nutzbar 
und soll neu aufgebaut werden. 
Die Baukosten betragen 40.411,49 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme.  
Die Stadtverwaltung Erding gewährt hierfür einen Zuschuss in Höhe von 9.900,00 €. 
Die Verwaltung empfiehlt einen Zuschuss in Höhe 10% der Herstellungskosten 
(4.041,15 €).  
 
 
Schützengesellschaft Die Falken Moosinning 
Die Schützengesellschaft Die Falken Moosinning üben Ihren Schießsport bereits seit 
1971 im Gasthof Daimerwirt in Moosinning aus. Der Verein hat insgesamt 160 Mitglie-
der davon sind 46 Jugendliche unter 27 Jahren (28,75% Jugendanteil). 
Der Umbau der elektrischen Scheiben-Seilzuganlagen zu einer modernen  elektroni-
schen Schießanlage dient der Verbesserung des gesamten Schießablaufes. 
Die Verbesserungskosten belaufen sich auf 21.191,34 €. 
Der Gauschützenmeister befürwortet die Maßnahme. 
Die Gemeinde Moosinning bezuschusst die Maßnahme mit max. 3.750,00 € 
Die Verwaltung schlägt eine Zuschuss in Höhe von 10% der Herstellungskosten 
(2.119,13 €) vor. 
 
 
FC Forstern 
Der FC Forstern hat 1856 Mitglieder, 914 Mitglieder sind unter 27 Jahren (49,2% Ju-
gendanteil). 
Der Neubau der Flutlichtanlage dient der besseren Ausleuchtung des Fußballplatzes 
und kostet 23.306,15 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Der Gemeinderat Forstern hat beschlossen nach Vorlage der Rechnungen die Maß-
nahme mit max. 15.000,00 € zu bezuschussen. 
Von der Verwaltung wird ein Zuschuss in Höhe von 10% der Herstellungskosten 
(2.330,62 €) vorgeschlagen. 
 
 
FC Lengdorf 
Der FC Lengdorf hat 1059 Mitglieder und davon sind 502 Mitglieder (47,4% 
Jugendanteil) unter 27 Jahren. 
Der Neubau der Flutlichtanlage kostet 66.000,00 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Die Gemeinde Lengdorf hat einem Zuschuss in Höhe von 8.000,00 € zugestimmt. 
Die Verwaltung empfiehlt einen Zuschuss in Höhe von 10% der Herstellungskosten 
(7.854,00 €). 
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ESC Dorfen      3. Anträge 
Der ESC Dorfen ist Eigentümer der Eissporthalle in Dorfen und hat insge-
samt 696 Mitglieder, davon sind 376 Mitglieder unter 27 Jahre (54% Ju-
gendanteil). 
 
Die Erneuerung der 40 Jahre alten Fenster dient zur besseren Isolation 
und soll die Heizkosten senken. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 
13.023,00 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Die Gemeinde Dorfen bezuschusst die Maßnahme mit 1.835,00 €. 
Von der Verwaltung wird eine Förderung in Höhe von 10% der Modernisierungskosten 
(1.302,30 €) vorgeschlagen. 
 
Der Austausch der alten energieintensiven Beleuchtungsanlage durch LED-Lampen 
kostet 39.487,74 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Die Gemeinde Dorfen bezuschusst die Maßnahme mit 6.000,00 €. 
Die Verwaltung empfiehlt einen Zuschuss in Höhe von 10% der Modernisierungskosten 
(3.948,77 €). 
 
Die Erstellung eines neuen Lagerraumes mit Zeitnehmerkabine und Sanierung Straf-
bänken sind dringend notwendig, die Kosten belaufen sich auf 66.314,00 €. 
Der BLSV-Kreisvorsitzende befürwortet die Maßnahme. 
Die Gemeinde Dorfen bezuschusst die Maßnahme mit 9.900,00 €. 
Die Verwaltung empfiehlt einen Zuschuss in Höhe von 10% der Modernisierungskosten 
(6.631,14 €). 
 
 
Schützengau Dorfen 
Der Schützengau Dorfen hat 4142 Mitglieder, 1021 Mitglieder sind unter 27 Jahren 
(24,6% Jugendanteil). 
Die Generalsanierung und Erneuerung der Lüftungsanlage ist nötig. Die Sanierungs-
kosten belaufen sich auf 38.736,88 €. 
Der Gauschützenmeister befürwortet die Maßnahme.  
Die Gemeindeverwaltung Dorfen bezuschusst die Maßnahme mit 5.810,53 €. 
Die Verwaltung empfiehlt einen Zuschuss in Höhe von 10% der Modernisierungskosten 
(3.873,69 €). 
 
 
Schützenverein Frohsinn Schönbrunn 
Der Schützenverein Frohsinn Schönbrunn hat insgesamt 157 Mitglieder, 43 Mitglieder 
sind unter 27 Jahren (27,3 % Jugendanteil). 
Der Bau eines Schützenvereinsheims wurde nötig, nachdem die ortsansässige Gast-
stätte geschlossen wurde und der Verein sich derzeit der bei einem Patenverein einge-
mietet hat.  
Die Baukosten belaufen sich auf 766.000 €. 
Der Gauschützenmeister befürwortet die Maßnahme. 
Die Gemeinde St. Wolfgang hat einen Zuschuss in Höhe von 100.000,-- € zugesichert. 
Die Verwaltung schlägt einen zu gewährenden Zuschuss für den Neubau des Schüt-
zenheimes in Höhe von 15.000 € vor. 
(10% der Herstellungskosten, Obergrenze 15.000 €) 
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